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REPUBLIK ÖSTERREICH 

DE.R BUNDESMINISTER FüR INNERES 
?-90 jA.S. --_._- .-

ZU <f33 jJ. 
21.: 16.083/2-2/72 Pr~:;. amJ}~J!Q:{~.1~72 

Die von den A"ogeordneten STAtJDINGER, Dr. FRAUSCFLSH 

und Genossen in der Sitzung des Nationalrates vo~ 
18. Oktober 1972 überreichten Anfrage Nr. 833/J, 
betreffend Preisbestimmungsgesetz 1972, Durchführungs­

erlaß Nr. 1 des Bundesministeriums für Inneres vom 

21. August 1972, beehre ich mich wie folgt zu 
beantworten: 

Das Bundesministerium für Inneres hat zum Preisbe­

stimmungsgesetz 1972, BGBl.Nr. 271, einen Durch­
führungserlaß von 21. August 1972, 21. 115.612/8-5/72 
herausgegeben. Hit diesem "DurchfUhrungserlaß Nr. 1" 

der auf der Stufe einer Verwaltungsverordnung steht, 
wurden die nachgeordneten Behörden angewiesen, i.n 
welcher Weise sie die zum Btmdesministerh.un für Inneres 
ressortierenden BestimInungen zu vollziehen haben. Diese 
Vorgangsweise ist bei neuen Gesetzen allgemein üblich und 
auch notwendig, um den nachgeordneten Behörden die 
Vollziehung zu erleichtern ~~d ein möglichst ein­
heitliches Vorgehen im ganzen Bundesgebiet zu gewährleisten. 

Der Durchführungserlaß erläutert die einzelnen in Be­
tracht kommenden Bestimmungen des Preisbestimmungs­
gesetzes. Das Bundesministerium für Inneres hat - wie 
,dies auch sonst stets sein Bestreben ist - besonders 

(Bedacht darauf genommen, dem erkerJltlichen Willen der 
.~ gesetzgebenden Organe des Bundes zum Durchbruch zu ver­

helfen. Aus diesen Erwägungen vrurden die 'im Bericht des 

Verfassungsausschusses vom 5. Juli 1972 Ct27 der Beilagen 
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zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XII·I GP) enthal ter..en Bemerkungen zu den §§ 3 und 4 
des Preisbestimmungsgesetzes im DurchfUhrui'1gserlaß 
wörtlich w~edergegeben. 

Der Ve~fassungsausschuß hat zu § 4 ausgeführt: 

IIZur FeststellLL'1g, ob eine Kostensteigerung eine Preis­
erhöhung rechtfertigt, können die Eehörden bei der Bun­
de ska:nmer der gev.rerblichen Wirtschaft 1. der Präsidenten­
kO!l.ferenz der Landv,rirtschaftskammern Osterreichs , dem 
Österreichischen Arbeiterkammertag u!1d dem Österreichi­
schen Gewerkscha.ftsbund rückfragen, ob diese im Rah.1Ilen 
ihrer 'rätigkei t die Preiserhöhung als gerechtfertigt an­
erkannt haben." 

Es erschien dem Bundesministerium für Inneres richtig 
und zweckmäßig, diese Bemerkun.gen des VerfassungsausBchus­
ses im Durcnführungserlaß Nr. 1 nicht dem § 4, sondern 
dem § 5 Abs. 5 zuzuordnen, dies aus folgenden Erwägungen: 

§ 4 Abs. 1 des Preisbestimmungsgesetzes berechtigt 
die Bezirksverwaltungsbeh5rden (Bundespolizeibeh5rden) 
durch ihre Organe,vom Tjnternerlffier Auskünfte über alles 
zu verlangen, was für die Anwendung der Entlastungs­
sätze (§ 2) maßgebend j.st. Gemäß § L+ Abs. 2 haben die 
Bezirksverwaltungsbeh5rden (Bundespolizeibehörden) zu 
kontrollieren, ob die Bestimmungen Uber die zulässigen­
Höchstpreise (§ 2) und über die Preisauszeichnungspflicht 
(§ 3) eingehalten werden. § 4 Aos. 3 verpflichtet die 
Organe der Bundesgendar!!lerie, bei der Durchfürll'ung der 
Abs. 1 und 2 mi tzuvJirken. 

Der im § 4 Abs. 1 und 2 jeweils in Form eines Kla~~er­
ausdruckes enthaltene Verweis auf § 2 macht klar, daß 
sich die AuskQ~ftspflicht der Unterneh~er und die 
Kontrollpflicht der Behörden auf die ordnungsgemäße 
Entlastu...~g der Preise von der bisherigen Umsatzsteuer 
sowie von 2011- und AusQ'leichsab'\-:>:abebeträge bezieht. v ~ _ 

Di.e einzige Norm des Pre.isbestimr.:mngsgesetzes, die 
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deutlich di.e Fr3ge behandelt, ob Kostensteigerungen 
eine Preiserhöhung rechtfertigen, ist die Bestimmung 
des § 5 Aas. 5. Daher erschien es angezeigt, die in 
Rede stehende .A.ussage des Verfassungsr::'1J.sschusses im 

Durchführungserlaß NI'. 1 bei dieser Gesetzesbestimmung 
zu zitieren. 

Die Vorgangsweise des Bundesininisteriums für Inneres 
gleicht der von der Lehre und der Rechtssprechung stets 

t b 'n • '·h..1..' -' -..1.. t",L.'··~ t gu ge .e~.,jeneY'. oerlC .. i.~gena.en ln"erpre a:...J.on von '-.;;8se zen. 
Sie diente keineswegs dazu, eine Festsi.;ellung des Ver­
fassungsausschusses zu negieren, sondern gera.de im 
Gegenteil .dazu, den von diesem Ausschuß geäußerten Willen 
den nachgeordneten Behörden in solcher Weise zur 
Kenntnis zu bringen, daß dieser 'Nille von allen zur 
Vollziehung des Preisbestimmungsgesetzes berufenen 
Stellen leicht verstanden und beachtet wird. 

Die Frage ~~rde bei der am 19. und 20. Oktober 1972 
in Graz stattgefundenen "Tagung der Landespreisbehörden" 
ausführlich erörtert. Es waren hier die für Preisange­
legenheiten zuständigen Abteilungen aller Ämter der 
Landesregierungen (mit Ausnahme des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung) vertreten (und zwar meist durch ihre 
rechtskundigen Leiter). Übereinstimmend ~~rde der Durch­
führungserlaß Nr. 1 als zutreffend erachtet. Alle Tagungs­
teilnehmer waren der Meinung, daß die gegenständliche 
Bemerkung des Verfassungsausschusses nur auf § 5 Abs. 5 
des Preisbestimmungsgesetzes bezogen werden könne und 
daß es nur zu Irrtümern und Rückfragen geführt hätte, 
wären diese Ausführungen zu § 4 wiedergegeben \AlOrden. 

6. November 1972 
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